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1. Die Bestimmungen der Landesverordnung zur Neufassung der Corona-Be-
kämpfungsverordnung werden uneingeschränkt eingehalten. 

 
2. Zutritt zum Veranstaltungsgelände haben ausschließlich Personen ohne 

Krankheitssymptome, die für eine Infektion mit dem Coronavirus typisch 
sind. 
 

3. Alle Teilnehmer, Begleitpersonen und Organisationsteam müssen bei An-
reise einen negativen Corona-Test (Nachweis eines Antigen-Schnelltest 
oder PCR-Test), der nicht älter als 48 Stunden ist, vorlegen. 

 
4. Auf dem Gelände wird es, soweit wie möglich, eine Einbahnstraßenrege-

lung geben, um die Kontakte zu minimieren (siehe Anlagen Einbahn1 und 
Einbahn2). Es besteht die Verpflichtung zum Tragen eines Mund-/Nasen-
schutzes, sofern die Abstandsregeln von 1,5m nicht eingehalten werden 
können, Des Weiteren besteht im gesamten Stall und in der Reithalle (Rei-
ter auf dem Pferd ausgenommen) ebenfalls die Verpflichtung zum Tragen 
eines Mund-/Nasenschutzes.  
 

5. Zur Einhaltung der Abstandsregelungen stehen ausreichend Toiletten für 
Damen und Herren getrennt zur Verfügung. Zur Einhaltung der Desinfek-
tions- und Hygienestandards wird während der gesamten Veranstaltung 
eine beauftragte Person den Toilettenbereich betreuen. Bitte auch hier die 
Einbahnstraßenregelung beachten. 

 
6. Jeder Reiter und Pfleger hat am Eingang zum Parkplatz für jeden Tag das 

Formular für den Anwesenheitsnachweis vollständig ausgefüllt, abzuge-
ben. Nach § 2 a CoronaSchVO werden folgende Daten erfasst: Name, Ad-
resse, Telefonnummer und Zeitraum des Aufenthaltes. Die Formulare kön-
nen unter www.nennung-online.de - Teilnehmerinformation - mit dem Ti-
tel "Anwesenheitsnachweis" heruntergeladen werden. Die Kontaktdaten 
werden, unter Wahrung der Vertraulichkeit und des Datenschutzes, für vier 
Wochen aufbewahrt und anschließend sicher vernichtet. Bei Nichtabgabe 
wird der Zutritt zum Turniergelände verwehrt! Jeder Teilnehmer ist nur am 
Tag seines Starts zum Zutritt auf das Turniergelände berechtigt, die reine 
Nennung ist nicht ausreichend. Jeder Reiter darf für jeweils 2 Pferde einen 
Pfleger mitbringen.  

 
7. Zuschauer sind auf der Veranstaltung nicht zugelassen. 
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8. Die Einfahrt zum Parkplatz und der Eingang zum Turniergelände wird vom 
Personal kontrolliert und nur berechtigte Personen dürfen den Parkplatz 
bzw. das Turniergelände betreten. Jeder Teilnehmer und seine Begleitper-
son erhält an der Einfahrt zum Parkplatz ein Teilnehmerband, das sich an 
beiden Tagen unterscheidet. Alle Anwesenden haben das Band gut sichtbar 
während des ganzen Aufenthalts zu tragen. 

 
9. Parkplätze stehen in genügender Anzahl zur Verfügung. Auf dem Parkplatz 

ist zwischen den Transportfahrzeugen ein Abstand von 3 Metern einzuhal-
ten. Den Anordnungen des Parkpersonals ist Folge zu leisten. 
 

10.  Zur Vorbereitung der Pferde dürfen sich bis zu 12 Reiter und deren Be-
gleitpersonen auf den Abreiteplatz aufhalten. In der Halle dürfen sich bis 
zu 8 Reiter aufhalten. Nach der Prüfung kann das Pferd dann ggf. in der 
Halle trocken geritten werden. Die ausgeschriebenen Prüfungen sind in der 
Startplatzanzahl auf 70 begrenzt und so gewählt, dass die Reiter im Nor-
malfall zwei aufeinander folgende Prüfungen nennen konnten, so dass der 
Aufenthalt möglichst kurzgehalten werden kann. Die Erfahrungen der letz-
ten Turniere haben gezeigt, dass bei 70 Startplätzen von ca. 45 Teilnehmern 
pro Prüfung ausgegangen werden kann. Nach Beendigung ihrer Prüfungen 
haben die Reiter das gesamte Gelände einschließlich Parkplatz zu verlas-
sen. 

 
11.  Die Meldestelle ist nur telefonisch erreichbar. Starterlisten werden nur on-

line zur Verfügung gestellt und nicht in Papierform ausgehängt. Nur in ab-
solut dringenden Notfällen und erst nach vorheriger telefonischer Rück-
sprache kann die Meldestelle einzeln und unter Einhaltung der Abstands-
richtlinien mit Mund-/Nasenschutz aufgesucht werden.  
 

12.  Es finden keine Siegerehrungen statt. Eine Auszahlung von Preisgeldern 
erfolgt nicht. Die Sieger der Prüfungen erhalten einen Ehrenpreis und eine 
Siegerschleife, die Platzierten eine Schleife. Schleifen und Ehrenpreise 
können unter Einhaltung der Abstandsregeln und mit der Verpflichtung 
zum Tragen eines Mund-/Nasenschutzes in/an der Meldestelle abgeholt 
werden. Eintritt nur einzeln.  
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13. Vor dem Grünstreifen rechts zwischen Einfahrt und Turnierplatz wird ein 

Grillwagen stehen und eine Einbahnstraßenregelung gelten, damit die Ab-
standsregeln eingehalten werden können. D.h. Bestellen von links und Aus-
gang dann nach rechts.  

 
Der Grillwagen wird grundsätzlich von einer Person betrieben, es sei denn, 
bei den Personen handelt es sich um Familienangehörige. Der Grillwagen 
verfügt über einen Spuckschutz. Essenausgabe nur mit Einweggeschirr, 
Getränke werden in Pfandflaschen ausgegeben, es gibt keine Becher und es 
werden keine alkoholischen Getränke verkauft. 

 
14.  Hände- und Flächendesinfektionsmittel werden auf dem gesamten Ge-

lände in ausreichender Form an den strategisch wichtigen Stellen aufge-
stellt. 

 
15.  Die offiziellen Helfer wie Richter, Parcourschef, Erste Hilfe etc. werden 

unter Einhaltung der Abstandsregeln positioniert. Es werden täglich ca. 15 
offizielle Helfer im Einsatz sein, von denen lediglich die Kontrolleure, die 
zwei Hygienebeauftragten sowie der Beauftragte für die Toiletten Kontakt 
mit den Teilnehmern haben könnten. 

 
16.  Jörn Schäfer und Jacqueline Karow als gemeinsame Hygienebeauftragte 

und die Helfer werden die Einhaltung dieser Bestimmungen kontrollieren. 
Es sind während der gesamten Veranstaltung mindestens weitere drei Hel-
fer für die Überwachung der Einhaltung der Hygiene- und Abstandsbestim-
mungen, sowie der vorstehenden Regelungen, eingesetzt. Sollte ein Teil-
nehmer diese Bestimmungen nicht einhalten, werden wir von unserem 
Hausrecht Gebrauch machen und ihn des Platzes verweisen. 


